
Patengemeinschaft für Kinder 
in Indien e.V. 
Sahms 

 
Jahresrechnung zum 31. Dezember 2024 



(31.12.2023)
EUR EUR TEUR TEUR

I. Besitzposten

Beteiligungen 2,00 0
PayPal 4.796,62 5
Postbank Kto.-Nr. 52 377 206 7.891,51 62
Kreissparkasse Lauenburg Kto.-Nr. 50 229 35.826,29 242
Kreissparkasse Lauenburg Kto.-Nr. 53 880 13.963,74 47
DKB Kto.-Nr. 1001188810 103.010,90 66
Tagesgeldkonto 90.020,00
Festgelder 152.100,00 0

407.611,06 422

II. Schuldposten  
Verbindlichkeiten für Sondergaben 1.085,00 1
Rückstellungen für Prüfungskosten 1.207,00 1

2.292,00 2

III. Vermögen

Stand 1.1.2024 (2023) 420.493,49 369
Fehlbetrag (2023: Überschuss) -15.174,43 51

Stand 31.12.2024 (2023) 405.319,06 420

31.12.2024

Vermögensaufstellung auf den 31. Dezember 2024

Patengemeinschaft für Kinder in Indien e.V., Sahms



2024 (2023)
EUR EUR TEUR

I. Einnahmen

Zweckgebundene Spenden für
- Patenschaften 442.592,70 417
- Projekte 16.790,00 43
- Krankenhilfe, Operationen 52.259,00 106
- Sondergaben 6.705,00 8
- Verwaltung 1.323,56 1
Spenden zur freien Verfügung 6.080,00 7

525.750,26 582

Sonstige Einnahmen/Zinsen  6.609,85 2

532.360,11 584
II. Ausgaben

Satzungsgemäße Mittelzuweisungen für
- Kinder in Heimen -187.188,00 -189
- Familienhilfe -122.705,00 -120
- Projekte -52.149,44 -36
- Ausbildungsbeihilfen -90.750,00 -92
- Krankenhilfe, Operationen -50.785,87 -52
- Sondergaben -6.705,00 -8
- Lebenshilfe indischer Mitarbeiter -9.840,00 -8

-520.123,31 -505
Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Portokosten Inland -860,20 -1
- Sonstige Kosten (u.a. Flyer/Anzeigen) -418,69 -2

-1.278,89 -3
Verwaltungskosten
- Löhne -6.472,78 -6
- Verwaltungskosten/Bürokosten -6.048,11 -5
- Kosten des Geldverkehrs -3.224,50 -4
- Abschluss- und Prüfungsgebühren Inland -991,95 -1
- Portokosten und Prüfungsgebühren Indien -9.395,00 -9

-26.132,34 -25

-547.534,54 -533

Fehlbetrag/Überschuss -15.174,43 51

Ergebnisrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024

Patengemeinschaft für Kinder in Indien e.V., Sahms
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BESCHEINIGUNG DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Patengemeinschaft für Kinder in Indien e.V.: 

Wir haben die Jahresrechnung - bestehend aus Vermögensaufstellung sowie Ergeb-
nisrechnung - unter Zugrundelegung der Buchführung der Patengemeinschaft für Kinder 
in Indien e.V., Sahms, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung der Jahresrechnung nach den gesetzlichen 
Vorschriften und ihre Auslegung durch die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: 
Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 14) liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Jahresrechnung unter 
Zugrundelegung der Buchführung abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung von 
Vereinen (IDW PS 750) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der 
Jahresrechnung wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vereins sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung und Jahresrechnung überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Grundsätze 
zur Rechnungslegung und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 
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Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und ihrer Auslegung durch 
die IDW RS HFA 14. Die Prüfung der satzungsmäßigen und bestimmungsgemäßen 
Verwendung der Mittel des Vereins hat keine Einwendungen ergeben. 

 

Hamburg, den 11. Juli 2025 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Oliver Pegelow 
Wirtschaftsprüfer 

 

Peter Schöning 
Steuerberater 

 
 

 






